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Einführung 

„Wenn es gewisse, der höchsten Gewalt eines jeden Staates zukommende Rechte 
giebt, die aus der Natur eines Staates hergeleitet werden; so ist eine solche Kennt-
niß von den Rechten und Verbindlichkeiten jeder höchsten Gewalt diejenige Wis-
senschaft, die man das allgemeine Staatsrecht nennt, und die einen Theil der Phi-
losophie und des Naturrechts ausmacht; eine Wissenschaft, die nicht allein, um 
die Theorie eines jeden besonderen Staatsrechts zu entwerfen, nützlich ist; son-
dern die sogar auch öfters nothwendig wird, um die im besonderen Staatsrechte 
entweder gar nicht, oder nicht hinlänglich genug bestimmten, streitigen Fragen zu 
entscheiden"1. 

Mi t diesen Worten versucht der berühmte Göttinger Staatsrechtslehrer 
Johann Stephan Pütter in seinem Werk „Anleitung zum teutschen Staats-
rechte"2, Wesen, Gegenstand und Aufgabe des Allgemeinen Staatsrechts zu 
beschreiben. 

Pütter umreißt dabei prägnant die wichtigsten Punkte, die das Allgemeine 
Staatsrecht ausmachen. Dazu gehört zum einen, daß man vom Allgemeinen 
Staatsrecht als „ Wissenschaft"  im Sinne einer eigenständigen akademischen 
Disziplin spricht, die eng mit dem Naturrecht und der Philosophie verwo-
ben ist. Zum anderen bezeichnet Pütter als Gegenstand des Allgemeinen 
Staatsrechts die „Rechte  und Verpflichtungen"  der „höchsten Gewaltalso 
das rechtliche Verhältnis zwischen Herrscher und Untertan, zwischen 
Bürger und Staat. Dieses Verhältnis soll sich aus der „Natur"  und dem 
Wesen des Staates herleiten lassen. Dahinter steht der Anspruch des Allge-
meinen Staatsrechts auf universelle Anwendbarkeit und Allgemeingültig-
keit, der dann auch in der von Pütter angesprochenen Stellung des allgemei-
nen zum besonderen Staatsrecht deutlich wird. Es dient dazu, die „ Theorie 
eines jeden  besonderen  Staatsrechts  zu entwerfennämlich  die Grund-
begriffe  und -sätze einer Staatsverfassung zu liefern und zu erklären, sowie 
- insbesondere - das bestehende, auch positive, „besondere  Staatsrecht"  zu 
ergänzen bzw. zu ersetzen, wenn dieses ausfüllungsbedürftig  oder unklar 
ist. 

Die Entstehung des Allgemeinen Staatsrechts - so wie es hier verstanden 
werden soll, nämlich als eigenständige Wissenschaft bzw. eigenständiges 
Rechtsgebiet unter Verwendung dieser Bezeichnung oder vielmehr deren 

1 Pütter,  Johann Stephan, Anleitung zum teutschen Staatsrechte, a.d.L.v. Carl 
Anton Friedrich Graf von Hohenthal, Bayreuth 1791, S. 2. 

2 Dies ist eine Übersetzung der 1770 erschienenen „Institutiones juris publici". 
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lateinischer Entsprechung: „Jus Publicum Universale" - reicht zurück bis 
ins siebzehnte Jahrhundert. Über mehr als anderthalb Jahrhunderte hinweg 
gab das Allgemeine Staatsrecht der deutschen Staatsrechtswissenschaft  und 
dem deutschen Staatsleben wichtige Impulse, bis es in der zweiten Hälfte 
des neunzehnten Jahrhunderts endgültig seine Kraft,  seinen - insbesondere 
den normativen - Charakter sowie seine Eigenständigkeit verlor und von 
anderen Fächern wie der „Allgemeinen Staatslehre"3, bzw. der Rechtsphilo-
sophie4, ersetzt wurde. Diese Entwicklung manifestiert  sich nicht nur in 
Titeln, Anzahl und Inhalt von Publikationen zum Thema des Allgemeinen 
Staatsrechts, sondern auch im Verlauf der Geschichte des Allgemeinen 
Staatsrechts als Lehrfach an deutschen Universitäten5. 

Im Folgenden soll untersucht, herausgearbeitet und erklärt werden, was 
das Allgemeine Staatsrecht sein wollte und tatsächlich war, wo es herkam, 
welche Themen es behandelte, wer seine Vertreter und Autoren waren -
wobei mit der näheren Vorstellung einiger wichtiger Vertreter des Allgemei-
nen Staatsrechts und ihrer Werke keine Vollständigkeit, sondern lediglich 
ein Überblick und eine repräsentative Auswahl auch hinsichtlich zum Teil 
unbekannterer Autoren des Allgemeinen Staatsrechts beabsichtigt ist, wie es 
Probleme anging und mit welchem Anspruch es seine Ergebnisse vertrat. 
Daneben soll die Frage behandelt werden, welche praktische Wirkung das 
Allgemeine Staatsrecht hatte und wie diese Wirkung erzielt wurde. Beson-
derer Wert wird in diesem Rahmen auf die Herausarbeitung des normativen 
Geltungsanspruches, der Rechtsqualität des Allgemeinen Staatsrechts gelegt 
werden, insoweit auch unter Berücksichtigung seiner zeitgenössischen Kriti-
ker. Zuletzt sollen noch kurz einige Bezüge des Allgemeinen Staatsrechts 
zu unserem heutigen, modernen Staatsrecht aufgezeigt werden. 

Zur Auswertung herangezogen wurden Werke, die sich dem Titel oder 
dem Inhalt nach mit dem „allgemeinen", „vernünftigen" oder „natürlichen" 

3 Krause,  Peter, Die Entwicklung der Juristenfakultät,  in: Burmester,  Gabriele/ 
Ehmann,  Horst/Krause,  Peter/Robbers,  GerhardIZaczyk,  Rainer, Die Aufgabe der 
Juristenfakultäten, Festgabe für Otto Theisen, Berlin 1996, S. 83-126 (S. 121), Ku-
riki,  Hisaio, Die Rolle des Allgemeinen Staatsrechts in Deutschland von der Mitte 
des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, AöR 1974, S. 556-585, S. 559, Link, 
Christoph, Herrschaftsordnung  und Bürgerliche Freiheit, Wien 1979, S. 62. 

4 Welzel,  Hans, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 2. Aufl., Göttingen 1955, 
S. 163; Stolleis,  Geschichte des öffentlichen  Rechts in Deutschland, 2 Bde., Bd. 1, 
München 1988, S. 296. 

5 Vgl. allgemein dazu: Stolleis,  Geschichte des öffentlichen  Rechts in Deutsch-
land, S. 294f., Goldschmidt,  Levin, Rechtsstudium und Prüfungsordnung,  Stuttgart 
1887, S. 139, sowie Kuriki,  Die Rolle des Allgemeinen Staatsrechts in Deutschland, 
S. 558 ff.  und vgl. auch: Lieberwirth,  Rolf, Der Staat als Gegenstand des Hochschul-
unterrichts in Deutschland vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: Sitzungsbericht der 
sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig, Berlin 1978. 
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Recht des Staates befassen. Exemplarisch sollen Inhalt und Aufbau anhand 
einer eingehenden Vorstellung und Analyse eines typischen Werkes des Al l-
gemeinen Staatsrechts vorgestellt werden. Dazu bietet sich das Lehrbuch 
„De Jure Civitatis libri très" des Niederländers Ulric Huber aus dem Jahre 
1672 in besonderem Maße an. Zum einen erhebt nämlich Huber (worauf 
später noch näher einzugehen sein wird) selbst den Anspruch, mit diesem 
Werk das Allgemeine Staatsrecht zu einer eigenständigen wissenschaftli-
chen und vor allem juristischen Disziplin gemacht zu haben6, wie es sich 
bereits aus dem Untertitel der ersten Auflage 7, „rudimentum  juris  publici 
universalis  continens",  deutlicher noch aus dem ab der dritten Auflage 8 

verwendeten: „novam juris  publici  universalis  disciplinam  continenserse-
hen läßt. Zum anderen sind darin schon alle das Allgemeine Staatsrecht 
ausmachenden Themen und Argumentationsmuster angelegt, verbunden mit 
einer aufgrund seines Novitätsanspruchs besonders ausführlichen und sorg-
fältigen Aufarbeitung der Stellung und Funktion des Allgemeinen Staats-
rechts im System des Rechts und dessen wissenschaftlicher Bearbeitung 
sowie seiner Abgrenzung zur Politik. Auf seiner Grundlage bauen die späte-
ren Bearbeiter des Allgemeinen Staatsrechts auf und variieren es nach ihren 
eigenen Ansichten und Schwerpunkten, das Grundmuster bleibt aber den-
noch immer erhalten, auch wenn Huber und sein Werk - abgesehen von der 
großen Wertschätzung, die sie durch Thomasius9 erfahren  haben - in den 
späteren Abhandlungen, etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, seltener 
zitiert werden. 

Der in der vorliegenden Arbeit schwerpunktmäßig bearbeitete Zeitraum 
ist die Periode von seinen Anfängen im ausgehenden 17. Jahrhundert bis in 
die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, der Blütezeit des Allgemeinen 
Staatsrechts. Obwohl es auch noch im 19. Jahrhundert und sogar bis in die 
neueste Zeit Werke mit dem Titel „Allgemeines Staatsrecht" gibt1 0 , 
erscheint eine Zäsur im Hinblick auf diesem Zeitpunkt gerechtfertigt.  Mi t 

6 Vgl. zum Anspruch und Bewußtsein Ulric Hubers, einen neuen Wissenschafts-
zweig begründet zu haben: Kossmann,  E. H., Some late 17th-century Dutch writings 
on Raison d'Etat, in: Schnur,  Roman (Hrsg.), Staatsraison, Berlin 1975, S. 497, Link, 
Christoph, Herrschaftsordnung  und bürgerliche Freiheit, S. 62, Stolleis,  Michael, 
Geschichte des öffentlichen  Rechts in Deutschland, S. 292, und Veen,  T. J., Recht 
en Nut, Studien over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694), Zwolle 
1976, S. 226ff.,  und infra. 

7 Franeker 1672. 
8 Franeker 1694. 
9 Christian Thomasius machte „De Jure Civitatis" zur Grundlage seiner Staats-

rechtsvorlesungen und gab das Werk, mit Anmerkungen versehen, neu heraus, vgl. 
infra. 

1 0 Einige Beispiele etwa bei Kuriki,  Die Rolle des Allgemeinen Staatsrechts in 
Deutschland, S. 578 ff. 


